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Heizperiode 2023/2024 
Hinweise für Abholung und Lieferung von Big Bags  
 

Abholung ab Werkhof 

 14. August 2023 – 01. März 2024 

 Mo-Fr von 07:30 – 12:00 Uhr und von 13:00 – 16:00 Uhr 

 Zusätzlich an folgenden Samstagen: 21. Oktober, 04. Und 18. November 2023 von 08:00 – 12:00 Uhr 

 

 Magazinern von Big Bags mit Stapler nach Terminabsprache: CHF 22.00/Big Bag 

 

 Selbstabholer: ab Bereitstellung der Säcke sind diese in der Verantwortung des Kunden. Die Säcke 

müssen spätestens ein Tag nach Bereitstellung abgeholt sein. Für später angeholte Big Bags wird das 

Ein- und Ausmagazinern mit CHF 22.00/Big Bag zusätzlich in Rechnung gestellt. 

 

 

 

Brennholzlieferungen 

 Lieferwochen: 

- KW33: 14. – 18. August 2023 ausgebucht 

- KW34: 21. – 25. August 2023 keine Bestellungen mehr möglich 

- KW 35: 28. August – 01. September 2023 keine Bestellungen mehr möglich 

- KW38: 18. – 22. September 2023 

- KW39: 25. – 29. September 2023 

- KW40: 02. – 06. Oktober 2023 

 

 Freitagslieferungen: 

- 01. Dezember 2023 

- 15. Dezember 2023 

- 19. Januar 2024 

- 26. Januar 2024 

- 02. Februar 2024 

- 09. Februar 2024 

 

Lieferungen auf die Riederalp, Bettmeralp und die Fiescheralp sind wetterbedingt nur bis Anfangs Oktober 

möglich 

 

 

 

Hinweise für Abholung und Lieferung von Nadelrundholz (kranlang) 
 

Für Selbstabholer 

 Holzpreis für die Bereitstellung an Waldstrasse: CHF 65.00/Ster exkl. MWST 

 Holzpreis für die Bereitstellung an Lagerplatz: CHF 85.00/Ster exkl. MWST 

 

Für Lieferungen 

 Holzpreis: CHF 65.00/Ster 

 Lieferung mit Schiltrac nach Aufwand: CHF 175.00/Std exkl. MWST 
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Anforderungen für Zufahrt mit dem Schiltrac 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Für die Auslieferung nutzen wir den Schiltrac mit Kran, d.h. dass die Strassenbreite mind. 2.80m 

betragen muss (Höhe 4m / Länge 10.50 / Tragfähigkeit 32t) 

 Der Kunde ist für die Tragfähigkeit sowie das Freihalten von Strassen, Plätzen und Zufahrten 

verantwortlich 

 Ist die Zufahrt nicht möglich wird das Holz nach Rücksprache mit dem Kunden bei der  

nächstmöglichen Abladestelle deponiert 

 

 


